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Bekanntmachung einer Ersatzvornah-
me:

Nachstehend erfolgt die Bekanntmachung
der Satzung zur Aufhebung der Beitrags-
satzung zur Wasserbenutzungssatzung
des Zweckverbandes Trinkwasserversor-
gung und Abwasserbeseitigung Weiße
Elster – Greiz (TAWEG) vom 31.05.1999
(Amtsblatt für den Landkreis Greiz
17/1999, S. 151ff), welche durch das
Landratsamt Greiz als Rechtsaufsichtsbe-
hörde im Wege der Ersatzvornahme (§
121 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung)
anstelle des Zweckverbands erlassen wird
sowie die auszugsweise Bekanntmachung
des hierzu an den Zweckverband TAWEG
ergangenen Ersatzvornahmebescheid
vom 23.12.2005.

Greiz, den 27.12.2005

Im Auftrag

gez.
Baals-Weinlich
Regierungsrätin

Ersatzvornahmebescheid vom
23.12.2005:

Vollzug des Thüringer Kommunalabga-
bengesetzes (ThürKAG) u. a. Gesetze;
Satzung zur Aufhebung der Beitrags-
satzung zur Wasserbenutzungssatzung
des Zweckverbandes Trinkwasserver-
sorgung und Abwasserbeseitigung
Weiße Elster – Greiz (TAWEG) vom
31.05.1999

Das Landratsamt Greiz erlässt folgenden

B e s c h e i d:

1. Im Wege der Ersatzvornahme wird
die als Anlage beigefügte Satzung zur
Aufhebung der Beitragssatzung zur
Wasserbenutzungssatzung vom
31.05.1999 des Zweckverbandes
Trinkwasserversorgung und Abwas-
serbeseitigung Weiße Elster – Greiz
(TAWEG) (ABl. für den Landkreis
Greiz 17/1999, S. 151 ff) erlassen und
im Amtsblatt für den Landkreis Greiz
bekannt gemacht.

2. Die sofortige Vollziehung dieses
Bescheids wird angeordnet.

3. Der Zweckverband Trinkwasser-
versorgung und Abwasserbeseitigung
Weiße Elster – Greiz (TAWEG) trägt
die Kosten des Verfahrens.

G r ü n d e:

I.

Auf den Beanstandungsbescheid des
Landratsamtes Greiz vom 19.12.2005 wird
Bezug genommen. Der Zweckverband
wurde darin aufgefordert, bis 22.12.2005
eine Aufhebungssatzung zur Beitragssat-
zung zur Wasserbenutzungssatzung vom
31.05.1999 (ABl. für den Landkreis Greiz
17/1999, S. 151 ff) zu beschließen und am
23.12.2005 dem Landratsamt Greiz zur
Genehmigung vorzulegen. Die Ersatzvor-
nahme wurde angedroht. Der Zweckver-
band kam dieser Aufforderung in seiner
dringlich einberufenen Verbandsver-
sammlung am 22.12.2005 nicht nach.

II.

1. Das Landratsamt Greiz ist als
Rechtsaufsichtsbehörde gem. §§ 121 Abs.
1 Satz 1, 118 Abs. 1 Satz 1 Thüringer
Kommunalordnung (ThürKO), 44 Abs. 1
Nr. 3 ThürKGG sachlich und örtlich für den
Erlass dieses Bescheides und die Durch-
führung der Ersatzvornahme zuständig.

2. Der Erlass und die Bekanntma-
chung der Satzung zur Aufhebung der
Beitragssatzung zur Wasserbenutzungs-
satzung vom 31.05.1999 des Zweckver-
bandes Trinkwasserversorgung und Ab-
wasserbeseitigung Weiße Elster – Greiz
(TAWEG) (ABl. für den Landkreis Greiz
17/1999, S. 151 ff) anstelle des Zweckver-
bandes TAWEG war notwendig, weil der
Verband trotz Aufforderung des Landrats-
amtes Greiz vom 19.12.2005 die Satzung
nicht innerhalb der angeordneten Frist
beschlossen und dem Landratsamt Greiz
zur Genehmigung nach § 2 Abs. 4a S. 1
Nr. 1 ThürKAG vorgelegt hat.

Nach § 18 der Verbandssatzung macht
der Verband seine Satzungen im Amts-
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blatt für den Landkreis Greiz bekannt. In
Anwendung der Rechtsprechung des Thü-
ringer Oberverwaltungsgerichts (Urteil v.
01.10.2002 4 N 771/01) ist das Amtsblatt
der Aufsichtsbehörde das Amtsblatt des
Landkreises, bei dem der Landrat bzw.
das Landratsamt organisatorisch angesie-
delt ist. Dies ist vorliegend das Amtsblatt
für den Landkreis Greiz.

3. Die Anordnung der sofortigen Voll-
ziehung beruht auf § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Die
Gründe, die für die Anordnung des Sofort-
vollzuges des Bescheides vom 01.12.2005
maßgebend waren, gelten auch hier.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf
§ 121 Abs. 1 ThürKO. Die Höhe der Ko-
sten wird mit gesondertem Bescheid fest-
gesetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung

…

Im Auftrag

gez.
Baals-Weinlich
Regierungsrätin

Anlage: Aufhebungssatzung

Satzung zur Aufhebung der Beitrags-
satzung zur Wasserbenutzungssatzung
des Zweckverbandes Trinkwasserver-
sorgung und Abwasserbeseitigung
Weiße Elster – Greiz (TAWEG) (Aufhe-
bungssatzung)

Aufgrund der §§ 7 Abs. 2 und 21 a Abs.  2
des Thüringer Kommunalabgabengeset-
zes wird folgende Satzung erlassen:

§ 1

Die Beitragssatzung zur Wasserbenut-
zungssatzung des Zweckverbandes
Trinkwasserversorgung und Abwasserbe-
seitigung Weiße Elster – Greiz (TAWEG)
vom 31.05.1999 (Abl. für den Landkreis
Greiz 17/1999, S. 151 ff) wird aufgehoben.

§ 2

Diese Satzung tritt rückwirkend zum
01.01.2005 in Kraft.

Greiz, den 23.12.2005

Im Auftrag

gez.
Baals-Weinlich
Regierungsrätin


